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Mit Pensionskassengeld Sozialhilfeleistungen zuriickzahlen?

Fragen aus der Praxis zur Anwendung der SKOS-Richtlinien

Herr A st seit einem Jahr arbeitslos und bezieht
fiir einen Teil seines Lebensbedarfs Sozialhilfe.
Da er bis jetzt keine neue Stelle gefunden hat, will
er sich selbstindig machen und ein Restaurant
pachten. Deshalb machte er sich sein Pensions-
kassenguthaben auszahlen lassen. Darf die Fiir-
sorgebehorde aus dem Pensionskassengeld eine
Riickerstattung der Sozialhilfe verlangen?

Frau B ist 59 Jahre alt und hat gesund-
heitliche Probleme. Da sie nur noch zu
30 Prozent arbeiten kann, ist sie auf So-
zialhilfe angewiesen. Nachdem ihr die
Stelle aufgrund der vielen Absenzen ge-
kundigt worden ist, mochte sie sich pen-
sionieren lassen und ihr Guthaben aus
beruflicher Vorsorge in einer Freiziigig-
keitspolice anlegen. Die Flrsorgebe-
horde fordert Frau B auf, ihre Frei-
zagigkeitspolice aufzulosen und daraus
die Sozialhilfe zuriickzuerstatten. Frau
B ist damit nicht einverstanden, da sie
ihr Guthaben fiir die Zeit nach der Pen-
sionierung benoétigt. Wer hat Recht?

Grundsitzlich richtet sich die Ruckfor-
derung von Fiirsorgeleistungen nach kan-
tonalem Recht. Sieht dieses eine solche
Riickerstattung nur nach Eintritt von nicht
auf eigener Erwerbstitigkeit beruhenden
gunstigen finanziellen Verhaltnissen vor,
so ware ein Ruckgriff auf Leistungen der
beruflichen Vorsorge ohnehin nicht zu-
lassig. Besteht aufgrund des kantonalen
Rechts eine weitergehende Riickerstat-
tungsmoglichkeit, so mussen die Farsorge-
behorden in solchen Fillen allerdings
trotzdem sehr zurtickhaltend sein.

Wie aus einem Urteil des Bundesge-
richts vom 6. November 2000 hervor-
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geht, sollten die zur Aufnahme einer
selbstaindigen  Erwerbstatigkeit  be-
stimmten Mittel der beruflichen Vor-
sorge dem oder der Berechtigten auch
tatsachlich zufliessen. Dies entspricht
dem auch bei der Frage der Ruckerstat-
tung zu berucksichtigenden Ziel der
Sozialhilfe, so bald als moglich die wirt-
schaftliche Unabhdngigkeit der Betrof-
fenen sicherzustellen (vgl. Kapitel E.3
der SKOS-Richtlinien).

Altersleistungen aus beruflicher Vor-
sorge durfen von den Versicherten vor-
bezogen werden, wenn diese hochstens
finf Jahre vor der ordentlichen Pensio-
nierung durch Stellenverlust aus der
Vorsorgeeinrichtung ausgetreten sind
und ihr Alterskapital deshalb auf einem
Freiziigigkeitskonto liegt bzw. in einer
Freizuigigkeitspolice angelegt ist und so-
fern es das jeweilige Reglement vorsieht.
Allerdings hat die vorzeitige Auszahlung
eines solchen Guthabens eine erhebli-
che Schmilerung der Alterssicherung
zur Folge. Deshalb sollte dies von unter-
stiitzten Personen in der Regel nicht ver-
langt werden (vgl. Kapitel E.2.4 der
SKOS-Richtlinien). Ausnahmen waren
nur dann angebracht, wenn auch sonst
noch (vollig) ausreichende Mittel zur Al-
tersvorsorge zur Verfugung stiinden.

Unabhangig von der Regelung im
kantonalen Sozialhilferecht sollte die
Farsorgebehorde deshalb nicht ver-
langen, dass Herr A aus seinen zur
Aufnahme einer selbstindigen Erwerbs-
tatigkeit bestimmten Pensionskassengel-
dern Leistungen der Sozialhilfe zurtick-
erstatten muss. Ebensowenig wire es



ZeSo 2/2002

Praxishilfe/Neue Biicher + Medien

wohl gerechtfertigt, Frau B zur Auflo-
sung der Freiziigigkeitspolice und zur
Rickerstattung der Firsorgeleistungen
anzuhalten.

www.skos. ch/deutsch/wissenswertes/frame
sel_beispiele

Dr: tur. Peter Stadler
Prdsident der Kommission ZUG/Rechisfragen

FEduard Ochsner
Bereichsleiter Wirtschaftliche Sozialhilfe,
Kantonales Sozialamt Luzern

Neues Heft zum Thema: Psychisch krank und arm

Wer arm ist, hat ein hoheres Risiko, psy-
chisch zu erkranken. Umgekehrt kann
Armut der psychischen Gesundheit
schaden. Die neuste Nummer der Zeit-
schrift «Pro Mente Sana aktuell» greift
diesen Zusammenhang aus soziologi-
scher und sozialpsychologischer Sicht
auf. Betroffene und Angehorige kom-
men zu Wort und erzihlen, was diese
Situation fur sie bedeutet. SKOS-Ge-
schaftsfithrerin Rosmarie Ruder beant-
wortet Fragen aus dem Bereich «Sozial-
hilfe und psychisch kranke Menschen»:
Psychisch Kranke seien eine wichtige
Gruppe bei der Sozialhilfe, sagt Ruder

unter anderem. Die starke Orientierung
der Sozialhilfe auf die Eingliederung in
den Arbeitsmarkt berge aber die Ge-
fahr, «dass fiir diese Gruppe zu wenig
getan wird». Ein weiterer Beitrag unter-
sucht die Beschiftigungssituation von
Psychiatriepatientlnnen. Thema ist zu-
dem die Psychiatrie selber: Sie leidet
ebenfalls unter Geldknappheit und ist
sozusagen das Armenhaus der Medizin.

pd/gem
Bezug: Psychisch krank und arm. Fr. 9.-.
Pro Mente Sana, PF, 8031 Ziirich; Tel. 01/
361 82 72, emal: kontaki@promente-
sana.ch; wwuw. promentesana.ch

Sozialalmanach 2002: Der flexibilisierte Mensch

Der Sozialalmanach 2002 der Caritas
Schweiz untersucht die sozialen Folgen
der Flexibilisierung. Wie wirkt sie sich
auf Arbeitsmarkt und Alltag aus? Welche
Anforderungen an die Sozialpolitik stellt
sie? Im Zentrum stehen jene Menschen,
die in bedringten wirtschaftlichen Ver-
haltnissen oder in Not leben, die wenig
Lohn oder gar keinen erhalten. Das
Jahrbuch beinhaltet zudem einen Riuick-
blick auf die soziale Entwicklung in der
Schweiz im Jahr 2001. Der seit vier Jah-
ren von der Caritas Schweiz herausgege-

bene Sozialalmanach versteht sich als
«fundierten Beitrag» zur schweizeri-
schen Sozialberichterstattung. Er hilft
interessierten BilirgerInnen, PolitikerIn-
nen sowie Fachleuten aus dem Sozialbe-
reich, sich kontinuierlich ein Bild tber
die soziale Entwicklung in der Schweiz
zu verschaffen. pd
Bexug:  Sozialalmanach 2002. Fr 34.—.
Caritas Schweiz, Bereich Kommunikation,
Lowenstrasse 3, 6002 Luzern; Tel. 041/
419 22 22, e-mail: info@caritas.ch oder in

Jeder Buchhandlung.

29



	Mit Pensionskassengeld Sozialhilfeleistungen zurückzahlen? : Fragen aus der Praxis zur Anwendung der SKOS-Richtlinien

